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Soziale Verantwortlichkeit und Nachhaltig-
keit prägen in den letzten Jahren den 
 öffentlichen Diskurs. Gesetzliche Verpflich-
tungen zu nachhaltigem unternehmeri-
schem Handeln treten verstärkt neben frei-
willige Selbstverpflichtungen. Betroffen 
sind dabei nicht nur größere, sondern ver-
mehrt auch kleinere mittelständische Un-
ternehmen. Dennoch ist häufig nur eine un-
zureichende Auseinandersetzung mit dem 
Zukunftsthema ESG und der Integrierung 
von Nachhaltigkeitsaspekten zu beobach-
ten. 

Auf einen Blick: ESG 
Die gesellschaftliche Verantwortungsüber-
nahme i.S.e. nachhaltigen Wirtschaftens auf 
freiwilliger Basis ist seit Langem bekannt als 
CSR („Corporate Social Responsibility“). In 
den vergangenen Jahren hat sich der gesell-
schaftliche sowie politische Fokus jedoch er-
heblich verändert. Zahlreiche Gesetzesinitia-
tiven zwingen Unternehmen dazu, verstärkt 
Verantwortung für ihr Handeln zu überneh-
men und Nachhaltigkeit in den Blick zu neh-
men. ESG steht dabei für ein Konzept, welches 
die drei Säulen der Nachhaltigkeit Umwelt 
(„Environmental“), Soziales („Social“) und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung 
(„Governance“) berücksichtigt, die sich wie-
derum jeweils nicht stets trennscharf vonein-
ander abgrenzen lassen und aus einer breiten 
Palette bunter Facetten zusammensetzen.

Zukunftsorientiert: Gesetzliche 
Entwicklungen
Was als unverbindliche Leitlinien („Soft Law“) 
– z.B. der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, die 
17 Nachhaltigkeitsziele der UN oder die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen – 
begann, schlägt sich in immer mehr gesetzli-
chen Regelungen nieder, die nach Nachhal- 
tig keit verlangen. Ökologische, soziale und 
ökonomische Belange sind Gegenstand inten-
siver gesellschaftlicher Debatten geworden 
und haben längst die Politik auf den Plan ge-
rufen. Mit dem Paradigmenwechsel und u.a. 
der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
zur Klimaklage sowie dem „European Green 
Deal“ entstand das größte Zukunftsthema 
ESG. 

Während vor allem der europäische Gesetz-
geber kontinuierlich nach weiteren Regelun-
gen strebt, sind die Mitgliedstaaten gehalten, 
diese in nationale Gesetze umzuwandeln. Pro-
minente Beispiele hierfür sind das kürzlich er-
lassene Hinweisgeberschutzgesetz oder das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). 
Letzteres wird voraussichtlich an das jüngst 
beschlossene „EU-Lieferkettengesetz“ ange-
passt werden müssen und hat weitere Ver-
schärfungen für Unternehmen zur Folge.  
Hierbei steht auch der Mittelstand in der  
Verantwortung. 

Hinzu treten nichtfinanzielle Berichter-
stattungspflichten. Eine entsprechende Ver-
pflichtung für bestimmte große nicht kapital-
marktorientierte sowie zusätzlich für kleine 
und mittlere kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen sieht die Corporate Substainability 
Reporting Directive (CSRD) nun vor. Zudem 
wurde der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex (DCGK) in seiner Neufassung um ESG-As-
pekte erweitert. Zukünftig sind außerdem ins-
besondere eine Ausweitung des Umwelt - 
strafrechts und die Ergänzung klimaspezifi-
scher Regelungen zu erwarten.

Riskant: ESG und straf- sowie 
 ordnungswidrigkeitenrechtliche Re-
levanz 
Dieser Wandel stellt Unternehmen vor eine 
enorme Herausforderung, sich im ESG-
Dschungel zurechtzufinden. Sie sind gehalten, 
sich insbesondere über die in vielfältigen Ge-
setzen und Verordnungen geregelten ESG-
Themen einen Überblick zu verschaffen und 
ihre Strukturen auf die komplexen Bestim-
mungen anzupassen. Größere Unternehmen 
fordern von Vertragspartnern häufig die Ein-
haltung bestimmter ESG-Vorgaben – selbst, 
wenn diese für sie nicht verpflichtend sind.

Die Behörden legen ihren Fokus verstärkt 
auf Unternehmen sowie deren Verantwortliche 
und nehmen vermehrt ESG-Regularien in den 
Blick. Eine Vielzahl von Pflichtverstößen im 
Bereich ESG ist bereits straf- oder bußgeldbe-
wehrt. Die Risiken einer ordnungswidrigkeit-
rechtlichen oder gar strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit sind nicht zu unterschätzen. 

So werden etwa Verletzungen der Sorg-
faltspflichten des LkSG mit empfindlichen 
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Bußgeldern, teilweise von bis zu 8 Mio. € oder 
2 % des Jahresumsatzes, sanktioniert. Dane-
ben besteht die Gefahr des – z.T. strafrechtlich 
relevanten – „Greenwashings“, also des Ver-
suchs, sich ein „nachhaltiges“ Image zu ge-
ben, ohne nachhaltigkeitsorientierte Aktivitä-
ten im Geschäft tatsächlich umzusetzen. 
Darauf reagierend, hat die EU-Kommission 
den Entwurf einer „Green Claims Richtlinie“ 
veröffentlicht, welche Kriterien festlegt, nach 
denen Produkte oder ökologische Dienstleis-
tungen als umweltfreundlich beworben wer-
den dürfen. Verstöße sollen u.a. mit Buß-
geldern von bis zu 10 % des weltweiten 
Jahresumsatzes geahndet werden. Mittlerwei-
le zeichnet sich ein gegenläufiger Trend ab – 
das „Greenhushing“. Hier werden Informatio-
nen über die Klimastrategie bewusst 
zurückgehalten, um sich nicht dem Vorwurf 
des „Greenwashings“ auszusetzen. Dies ist 
nicht nur mit Blick auf die Etablierung von 
Nach haltigkeit(-Standards) sowie die Anreiz-
funktion für andere Unternehmen als proble-
matisch zu bezeichnen. Mithin ist eine Balan-
ce zu finden, „Greenwashing“ zu verhindern, 
ohne „Greenhushing“ zu betreiben. Hier sollte 
z.B. die EU-Taxonomieverordnung als Richt-
schnur mit in den Blick genommen werden. 
Nicht zuletzt kann etwa die fehlerhafte Wie-
dergabe bzw. Verschleierung bei der Bericht-
erstattung im Einzelfall als Straftat zu qualifi-
zieren sein.

Generell gilt: Bei einem Verstoß gegen 
ESG-bezogene Regularien können die invol-
vierten bzw. verantwortlichen Personen straf- 
oder bußgeldrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen werden. Führungskräften droht bei 
Aufsichtspflichtverletzungen auch eine Ahn-
dung über § 130 OWiG. Zugleich sind erhebli-
che Unternehmensgeldbußen nach § 30 OWiG 
denkbar. Hinzu kommt die Ankündigung des 
Justizministers, das bestehende System der 
Ordnungswidrigkeiten zu überarbeiten. Dabei 
ist eine Anhebung der Bußgelder für juristi-
sche Personen vorgesehen. Verantwortliche 
sollten unbedingt Vorkehrungen treffen, um 
diese Gefahren minimieren.

Präventiv: Handlungsbedarf im 
 Bereich Compliance
Hier spielt das „G“ – die Governance – eine 
entscheidende Rolle. ESG bedeutet nicht al-
lein soziales Pflichtbewusstsein und Umwelt-
schutz, sondern ebenso verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. Bei der Implementie-
rung eines solchen Ordnungsrahmens kommt 
der Compliance im Unternehmen eine maß-
gebliche Schlüsselfunktion zu. 

Compliance Management Systeme (CMS), 
die der strukturierten Sicherstellung geset-
zeskonformen Verhaltens und damit der Ver-
meidung von Regelverstößen dienen, sind zu-
sätzlich an den Themen der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung sowie der 
ESG-Gesetzgebung, unter Berücksichtigung 
des „Soft Law“, auszurichten. Es braucht ei-
nen ganzheitlichen, individuellen Ansatz, der 
für die Rechtskonformität der Unternehmen-
stätigkeit auch in ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Belangen Sorge trägt. Dabei 
können Bereiche im Unternehmen miteinan-
der verzahnt, Synergien  geschaffen sowie be-
reits bestehende (Compliance-)Strukturen 
genutzt und um die Vorgaben im ESG-Umfeld 
erweitert bzw. angepasst werden. 

Ganz grundlegend ist es angezeigt, initial 
sowie wiederkehrend die unternehmens- und 
branchenspezifisch relevanten ESG-Aspekte, 
Regelungen und potenzielle Risiken sorgfältig 
zu analysieren sowie die vorhandenen Maß-
nahmen aufzunehmen, während anschlie-
ßend Schwerpunkte zu identifizieren sind. 

Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die 
Schaffung einer Unternehmenskultur, in der 
das Bewusstsein für die Bedeutung von ESG 
(weiter-)entwickelt wird. Führungskräfte soll-
ten ihr Bekenntnis umfassend zum Ausdruck 
bringen und den Grundsatz „Walk the Talk“ 
beherzigen. Soziale, ökologische sowie öko-
nomische Überlegungen sollten in Entschei-
dungsprozessen Beachtung finden und im 
Verhaltenskodex integriert werden. Daneben 
sind Verantwortlichkeiten, Rollen und Be-
richtswege zu definieren; u.a. Nachhaltig-
keitsthemen personell und strukturell in der 
Unternehmensorganisation zu verankern, 
ESG-Berichterstattungen zum regelmäßigen 
Gegenstand von Tagesordnungen zu machen 
sowie ausreichende Ressourcen für ESG-Ange-
legenheiten bereitzustellen. Insbesondere 
Instrumente zur Vermeidung von Interessens-
konflikten und Korruption, die Verankerung 
von Umwelt-, Menschenrechts-, Arbeits- und 
Sozialstandards im eigenen Unternehmens-
bereich sowie die Verpflichtung von Ge-
schäftspartnern auf nachhaltigkeitsbezogene 
Aktivitäten bieten sich des Weiteren als mög-
liche Elemente an, maßgeschneidert die drei 
Nachhaltigkeitsbereiche aufzugreifen. Die ge-
schaffenen Strukturen und Maßnahmen sind 
zu überwachen sowie fortlaufend zu überprü-
fen. Auf Auffälligkeiten kann so ad hoc re-
agiert werden.

Mithilfe von Schulungen der mit diesen 
Angelegenheiten betrauten Personen wird 
der Reifeprozess zusätzlich unterstützt, wäh-

rend zugleich ein nachhaltiges Bewusstsein 
für ESG-Compliance geschaffen wird. Die ste-
tige Weiterentwicklung eines auf dieser 
Grundlage umfassend errichteten CMS stellt 
eine wichtige Weichenstellung für ein zu-
kunftsorientiertes Unternehmen dar. 

Konsequent: Initiative ergreifen 
Der zunehmende Druck von Seiten des Ge-
setzgebers und der Paradigmenwechsel ver-
bunden mit den Erwartungen von Stakehol-
dern führen dazu, dass die Relevanz des 
Themas Compliance aus einer Perspektive der 
Nachhaltigkeit erheblich ansteigt. In einem 
funktionierenden CMS ist es unerlässlich, re-
levante ESG-Aspekte zu berücksichtigen. Die 
Nachhaltigkeits-Welle wird immer größer, die 
facettenreiche Regelungsdichte nimmt zu. 
Ein angemessenes CMS kann als Wellenbre-
cher zum Schutz des Unternehmens und sei-
ner Verantwortlichen fungieren, um den Kurs 
auf die Zukunft zu halten.   ◾

CO-PUBLISHING ⁄ ANZEIGE COMPLIANCE-UNTERSUCHUNGEN

KERNAUSSAGEN

	▪ 	Durch zunehmende verbindliche Rege-
lungen werden – auch mittelständi-
sche – Unternehmen im Bereich ESG 
vermehrt in die Pflicht genommen. 

	▪ 	Compliance Management Systeme 
sind auf die aktuelle ESG-Gesetzge-
bung anzupassen. 

	▪ 	Synergien können geschaffen sowie 
bestehende Strukturen genutzt und 
um ESG-Aspekte erweitert werden.

	▪ 	
	Behörden legen ihren Fokus verstärkt 
auf Unternehmen sowie deren Verant-
wortliche und nehmen nachhaltig-
keitsbezogene Regularien in den 
Blick. 

	▪ 	Die Missachtung der ESG-Gesetzge-
bung birgt erhebliche Folgen, insbe-
sondere ein strafrechtliches oder ord-
nungswidrigkeitenrechtliches Risiko 
für Mitarbeiter, Führungskräfte und 
das Unternehmen. 

	▪ 	Ein Compliance Management System 
kann als Wellenbrecher für die ESG-
Welle fungieren.




